
HANS-JÜRGEN PRIEN: Luthers Wirtschatts- HCI Situationsanalyse; sodann folgt die
ethik, („Öttingen: Vandenhoeck Rückbeziehung se1iner wirtschattsethi-

schen Einsichten auf das Zentrum SE1-Ruprecht 1992, 766
1LLCI Theologie, die Rechttfertigungslehre

Mıt Recht stellt der Marburger Kirchen- 1n ihrem Bezugsrahmen VOIN Bergpredig-
historiker Schlusse se1lner ebenso ak. tauslegung, Zwei-Reiche-Lehre, Drei-
tuellen W1IE gründlichen Untersuchung ständelehre SOW1e Gesetz/Evangelium
test, da{fl kein Zufall se1n dürfte, da e1n ebenso sachgemäßes WwW1€e subtiles
über Jahre zwischen der etzten Konzept, das sich als produktiv un:
deutschsprachigen Wirtschaftsethik überzeugend erwelst. Zu hohe Erwar-
(Georg Wünsch, 1927] und der Arbeit tungen yl die gegenwärtige Aktualität
VON Arthur ıch (1984/1990]) liegen. VOINl Luthers wirtschafttsethischen rıte-
Luthers Ööttentliche Stellungnahmen his rıen wehrt Vi ab, benennt ber doch
1ın se1iNeEe patzeılt hinein wirtschatt- Gesichtspunkte, die uch un geäan-
sethischen Fragen sind bisher 1n der derten historischen Bedingungen ihre
Lutherforschung mıiıt ihrem Schwer- Relevanz behalten w1€ zD Bindung des
punkt »Junger Luther« her Rande Verständnisses V1 Arbeit »„gemel-
behandelt worden. Tatsache 1St, die 1L1CI1 Nutz« Uun!: »Auskommen« und
ökonomische Problematik cieser eıt nicht eXpansıve Akkumulation V  —

wirtschaftlicher Neuansatze (Zins, Kapital- und Wirtschafttsmacht, die ethi-
Geldwert, Monopol{irage, Preisgestal- sche Bindung Vo  - Wirtschaft und Kom-
tung m.} ın ihrer sozialethischen 1901540 ıne Behauptung ihrer
Relevanz ıne zentrale Rolle in »„Eigengesetzlichkeit«, Forderung nach
Luthers theologischem Denken e1n- gerechtem 71ns (zu Luthers eıt
nımmt. DIe Untersuchung ist aNlEC- Zinsmargen VOIN 3 bis % z B in
sichts der derzeitigen Weltwirtschatts- LE1IPZIg blich!, gerechter Preıs, Verbot
lage aktuell der rage nach eiIner BC- bzw Kontrolle der Handelsmonopole.
genwärtigen christlichen Wirtschafts- Luthers Forderung und Kampf
ethik orientiert, gewinnt indessen ihr Menschen verachtende Protitgier un!
analytisches Protfil aus der genetisch-hi- Wucher, seine theologische Begründung
storischen Untersuchungsmethode. ın Bibel un!: Vernunft der „Goldenen
Grundlage der Analyse sınd die WITt- Regel« (Mt fı gewinnen Gewicht un:
schafttsethischen Schritten VOI11 15 9/20I Aktualität hben uch un: gerade für die
1524 un: 1539 ZUT Zinsfrage ucher)‘; Stellungnahmen der sich auf Luther be.
hinzugezogen sind als weıtere exte das rutenden Kirchen der Retormation.

und Gebot 1 Großen Katechismus
1529), das „»Magnificat...« 1521}, die Hans Hermann Haolfelder
Predigt ZUT Schulfrage 1530J, „»Von
weltlicher Obrigkeit« 1523|), Ordnung
e1INes gemeinen Kastens 1523|), SOWI1E
zentrale exte Z Luthers Rechtterti- ULRICH KÜHN/OÖOTTO HERMANN PESCH:
gungslehre. Lheser Textsortierung enNt- Rechtfertigung 1m Dısput. Eıne
spricht die Zweiteilung des Hauptteils treundliche Antwort Jörg Baur auf
der Arbeit Darstellung VO:  — Luthers seine Prüftfung des Rechttertigungs-
wirtschaftsethischer Posiıtion und Se1- kapitels in der Studie des Okumeni-
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ner Situationsanalyse; sodann folgt die 
Rückbeziehung seiner wirtschaftsethi- 
sehen Einsichten auf das Zentrum sei- 
ner Theologie, die Rechtfertigungslehre 
in ihrem Bezugsrahmen von Bergpredig־ 
tauslegung, Zwei-Reiche-Lehre, Drei- 
Ständelehre sowie Gesetz/Evangelium -  
ein ebenso sachgemäßes wie subtiles 
Konzept, das sich als produktiv und 
überzeugend erweist. Zu hohe Erwar- 
tungen an die gegenwärtige Aktualität 
von Luthers wirtschaftsethischen Krite- 
rien wehrt Vf. ab, benennt aber doch 
Gesichtspunkte, die auch unter geän- 
derten historischen Bedingungen ihre 
Relevanz behalten wie z.B. Bindung des 
Verständnisses von Arbeit an »gemei- 
nen Nutz« und »Auskommen« und 
nicht an expansive Akkumulation von 
Kapital- und Wirtschaftsmacht, die ethi- 
sehe Bindung von Wirtschaft und Korn- 
merz gegen eine Behauptung ihrer 
»Eigengesetzlichkeit«, Forderung nach 
gerechtem Zins (zu Luthers Zeit waren 
Zinsmargen von 30 % bis 40 % z.B. in 
Leipzig üblich), gerechter Preis, Verbot 
bzw. Kontrolle der Handelsmonopole. 
Luthers Forderung und Kampf gegen 
Menschen verachtende Profitgier und 
Wucher, seine theologische Begründung 
in Bibel und Vernunft der »Goldenen 
Regel« (Mt 7,12) gewinnen Gewicht und 
Aktualität eben auch und gerade für die 
Stellungnahmen der sich auf Luther he- 
rufenden Kirchen der Reformation.

Hans Hermann Holfelder

U lr ic h  K ü h n /O t t o  H er m a n n  P esch: 
Rechtfertigung im Disput. Eine 
freundliche Antwort an Jörg Baur auf 
seine Prüfung des Rechtfertigungs- 
kapitels in der Studie des Ökumeni-

H a n s-J ü rg en  Prien: Luthers Wirtschafts- 
ethik, Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 1992, 266 S.

Mit Recht stellt der Marburger Kirchen- 
historiker am Schlüsse seiner ebenso ak- 
tuellen wie gründlichen Untersuchung 
fest, daß es kein Zufall sein dürfte, daß 
über 50 Jahre zwischen der letzten 
deutschsprachigen Wirtschaftsethik 
(Georg Wünsch, 1927) und der Arbeit 
von Arthur Rieh (1984/1990) liegen. 
Luthers öffentliche Stellungnahmen bis 
in seine Spätzeit hinein zu Wirtschaft- 
sethischen Fragen sind bisher in der 
Lutherforschung mit ihrem Schwer- 
punkt »Junger Luther« eher am Rande 
behandelt worden. Tatsache ist, daß die 
ökonomische Problematik dieser Zeit 
wirtschaftlicher Neuansätze (Zins, 
Geldwert, Monopolfrage, Preisgestal- 
tung u. a. m.) in ihrer sozialethischen 
Relevanz stets eine zentrale Rolle in 
Luthers theologischem Denken ein- 
nimmt. Die Untersuchung ist ange- 
sichts der derzeitigen Weltwirtschafts- 
läge aktuell an der Frage nach einer ge- 
genwärtigen christlichen Wirtschafts- 
ethik orientiert, gewinnt indessen ihr 
analytisches Profil aus der genetisch-hi- 
storischen Untersuchungsmethode. 
Grundlage der Analyse sind die wirt- 
schaftsethischen Schriften von 1519/20, 
1524 und 1539 zur Zinsfrage (Wucher); 
hinzugezogen sind als weitere Texte das 
r. und 7. Gebot im Großen Katechismus 
(1529), das »Magnificat...« (1521), die 
Predigt zur Schulfrage (1530), »Von 
weltlicher Obrigkeit« (1523), Ordnung 
eines gemeinen Kastens (1523), sowie 
zentrale Texte zu Luthers Rechtferti- 
gungslehre. Dieser Textsortierung ent- 
spricht die Zweiteilung des Hauptteils 
der Arbeit: Darstellung von Luthers 
wirtschaftsethischer Position und sei­
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